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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 

und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont die Bedeutung der regionalen Flughäfen im Rahmen des Flugverkehrs und den 

wichtigen Beitrag, den sie dadurch, dass sie Regionen miteinander verbinden, zum 

territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowohl innerhalb der 

Mitgliedstaaten als auch in der gesamten Union leisten; weist darauf hin, dass die 

bestehenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen aufrechterhalten werden sollten und 

dass diejenigen, die zukünftig beschlossen werden könnten, damit gerechtfertigt werden 

sollten, dass die Erreichbarkeit und territoriale Anbindung der Regionen, unter anderem 

der Randgebiete, der Gebiete in äußerster Randlage und der Inselregionen sowie von 

zentralen, nicht an die Haupttransportwege angeschlossenen Gebieten, gewährleistet 

werden muss, mit einem besonderen Hinweis darauf, dass eine adäquate Organisation der 

Flugverbindungen eine Überwindung der geographischen Nachteile, von denen diese 

Regionen betroffen sind, ermöglichen würde; stellt fest, dass einer Verbesserung der 

Intermodalität zum Erreichen dieses Ziels Priorität eingeräumt werden sollte; spricht sich 

für die Option des Abschlusses von Partnerschaftsabkommen, die von nationalen und 

regionalen Behörden sowie von den Fluggesellschaften unterstützt werden, aus; stellt die 

Bedeutung von Flughäfen, die mitunter die einzige effektive Verbindung zwischen einer 

Region und allen anderen Teilen Europas sind, fest; betont, dass die regionalen Flughäfen 

auch in den am wenigsten entwickelten Regionen Europas, in denen es an 

leistungsfähigen Straßen- und Schienennetzen fehlt, benötigt werden; ist deshalb der 

Auffassung, dass gute Verbindungen in die verschiedenen Regionen bereitgestellt werden 

sollten; stellt fest, dass im Kontext der derzeitigen wirtschaftlichen Krise und der 

Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung das richtige Gleichgewicht zwischen den 

Erfordernissen der Wettbewerbsfähigkeit und dem finanziellen Gleichgewicht der 

einzelnen Flughäfen und den sozialen und regionalen Bedürfnissen, denen sie entsprechen 

müssen, gefunden werden muss; 

2. ist der Ansicht, dass ein irrationales Entstehen weiterer regionaler Flughäfen nicht den 

Kriterien von Effizienz und Nachhaltigkeit Rechnung tragen würde,  ist im Gegenteil 

davon überzeugt, dass die bestehenden Verbindungen besonders in Gebieten mit 

geographischen Nachteilen (wie z.B. Inseln) ausgebaut werden sollten; bewertet in diesem 

Sinne jegliche Initiative zur Stärkung der Rolle des öffentlichen Verkehrs und die 

Förderung der Anbindung, auch per Straßenverkehr, als positiv; 

3. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, der 

Tatsache Rechnung zu tragen, dass gute Flugverbindungen für die Entwicklung der 

lokalen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs wichtig sind, da sie Investoren anziehen und 

für die rasche Beförderung von Passagieren und Gütern sorgen; erkennt an, dass regionale 

Flughäfen mit Blick auf die Verbesserung der Mobilität und der interregionalen  

Konvektivität sowie die Erhöhung der Attraktivität von Regionen wichtig sind; stellt fest, 

dass der Fremdenverkehr gegenüber der Wirtschaftskrise eine große Widerstandskraft 

aufweist und dass jedem wirtschaftspolitischem Element und jeder wirtschaftspolitischen 

Handlung, die ihn fördern und gut funktionieren lassen, z.B. Projekten im Bereich des 
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Flugverkehrs und der Infrastruktur der Flughäfen, eine besondere Aufmerksamkeit 

entgegengebracht werden muss; 

4. unterstreicht, dass die regionalen Flughäfen insofern als Motor für Innovationscluster 

fungieren, als sie geringere Standortkosten für Unternehmensneugründungen, 

insbesondere in entlegenen Regionen, bieten; 

5. weist auf die wirtschaftliche Bedeutung von regionalen Flughäfen für regionales 

Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen hin, insbesondere in weniger 

entwickelten oder benachteiligten Regionen; betont in diesem Zusammenhang die 

Notwendigkeit, das Potenzial grüner Arbeitsplätze wirksamer zu nutzen; bedauert jedoch 

die hohe Anzahl von unsicheren Stellen in diesem Sektor und betont, dass den 

Beschäftigten, die in den Flughäfen selbst, in Betrieben, die dort Dienstleistungen 

erbringen, und in für die Fluggesellschaften tätigen Firmen arbeiten, befriedigende und 

angemessene Arbeitsvertrags- und Gehaltsbedingungen geboten werden müssen und die 

Arbeitsbedingungen für die in den Flughäfen Beschäftigten eingehalten werden müssen, 

wobei minimale Schutzbestimmungen gelten müssen, die häufig außer Acht gelassen 

werden, wenn der Verkehr hauptsächlich über Billigfluggesellschaften abgewickelt wird; 

6. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, neben 

wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten auch ökologische, räumliche, 

geologische und meteorologische Faktoren sowie sonstige rationale Kriterien bei der 

Entscheidung über den Standort von Flughäfen und im Falle des Um- oder Ausbaus von 

regionalen Flughäfen zu berücksichtigen; unterstreicht aber auch, dass es wichtig ist, 

vorhandene Strukturen zu nutzen und zu modernisieren, bevor neue errichtet werden; 

weist auf die Tatsache hin, dass die Entwicklung des Luftverkehrs die Ziele 

berücksichtigen muss, die in der Strategie Europa 2020 festgelegt wurden; empfiehlt 

daher, dass die Flughäfen bis zum Jahr 2020 eine dreißigprozentige Verringerung der 

CO2-Emissionen, die durch den Lufttransport im gesamten Luftraum der EU erzeugt 

werden, erzielen; 

7. hält die Anwendung intermodaler Verkehrslösungen – wo immer diese möglich sind – für 

besonders wichtig; ist deshalb der Ansicht, dass angesichts des derzeitigen 

technologischen Fortschritts in diesem Bereich Bahnverbindungen oder öffentliche 

Straßenverkehrsverbindungen zu den Flughäfen geschaffen werden sollten, da sie eine 

ideale Lösung für die Einbindung der Flughäfen in die nationalen und europäischen 

Verkehrsnetze und die teilweise Überwindung der Kapazitätsprobleme der betreffenden 

Flughäfen darstellen; ist der Ansicht, dass sich eine bessere Anbindung der 

Regionalflughäfen an die umliegenden Städte über das örtliche Schienen- oder 

Straßenbahnnetz positiv auf die Umwelt und auf die Rationalisierung des regionalen 

Transportwesens insgesamt auswirken könnte; appelliert daran, die besondere Situation 

bestimmter Regionen nicht zu vernachlässigen, in denen die Entwicklung der 

Intermodalität durch die physischen und natürlichen Gegebenheiten beeinträchtigt wird; 

weist auf die Tatsache hin, dass regionale Flughäfen zur Entlastung des Passagierverkehrs 

beitragen und somit überfüllte Flughäfen unterstützen können und zur Diversifizierung 

der Flugverbindungen beitragen; fordert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

auf, Pläne einzureichen, die auf die Entwicklung und den effizienten Einsatz der 

bestehenden regionalen Flughäfen abzielen; 
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8. ist der Ansicht, dass die regionalen Flughäfen aufgrund ihrer Auswirkungen auf die 

Umwelt und die Wirtschaft von den nationalen und regionalen Behörden angemessen 

gefördert werden sollten, dass sie Gegenstand einer Konsultation auf lokaler und 

regionaler Ebene sein sollten und dass sie auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-

Analyse die Möglichkeit haben sollten, Finanzmittel aus den EU-Fonds und aus anderen 

von der EU bereitgestellten Finanzierungsmechanismen zu beantragen; legt der 

Kommission nahe, die Möglichkeiten zu berücksichtigen, die die regionalen Flughäfen im 

Rahmen des zentralen europäischen Transportnetzes bieten; 

9. vertritt die Ansicht, dass die Entwicklung der Aktivität der regionalen Flughäfen im 

Rahmen der Maßnahmen mit dem Ziel der territorialen Zusammenarbeit berücksichtigt 

werden sollte, um mit der Perspektive des territorialen Zusammenhalts eine ausgewogene 

Verteilung der Flughäfen zwischen den Regionen und die Vernetzung der Transportwege 

auf koordinierte Weise zu fördern; 

10. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, dafür zu 

sorgen, dass die Flughäfen gemäß einer speziellen gebietsbezogenen Beurteilung, die der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Rechnung trägt, in die regionalen 

Raumordnungspläne aufgenommen und in den Strategien für die regionale Entwicklung – 

insbesondere in Verbindung mit integrierten Plänen für eine nachhaltige Mobilität – sowie 

gegebenenfalls in den aktuellen und zukünftigen makroregionalen Strategien 

berücksichtigt werden; fordert die Behörden der Mitgliedstaaten auf, die Bedeutung der 

regionalen Flughäfen im Kontext der Aushandlung ihrer künftigen operationellen 

Programme zu berücksichtigen; 

11. erinnert in diesem Zusammenhang an die Wichtigkeit der Erarbeitung, Planung und 

Umsetzung von gemeinsamen grenzüberschreitenden Strategien für die Entwicklung und 

für die Erschließung von Flughafeninfrastrukturen; betont in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit für die Erarbeitung dieser 

koordinierten Strategien und die Dringlichkeit einiger grenzüberschreitender 

Investitionen; fordert, dass das Verkehrswesen, insbesondere der Flugverkehr, bei der 

gemeinsamen Erarbeitung von makroregionalen Strategien Gegenstand einer eingehenden 

Analyse ist, damit ein echter sozialer und territorialer Zusammenhalt hergestellt werden 

kann; 

12. hebt hervor, wie wichtig die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen in 

äußerster Randlage und die Intensivierung ihrer regionalen Einbindung für die 

Überwindung des bestehenden wirtschaftlichen Gefälles zwischen den betreffenden 

Regionen und den übrigen Teilen Europas sind. 
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